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Wie sich Konflikte lösen lassen

Internationale Gerichte sollen Konflikte zwischen Staaten befrieden. 
Dass es dabei nicht immer nur um das Völkerrecht geht, zeigt  
der Streit zwischen den USA und dem Iran. Die gegenwärtige 
US-Regierung lehnt den Internationalen Gerichtshof als politisch 
gelenkt ab – und schadet sich damit vor allem selbst.

Zwischen Recht und Politik
Trump, die Iran-Sanktionen und der Internationale Gerichtshof

von Stefan Kroll

Der Einfluss internationaler Gerichte hat 
sich in den zurückliegenden Jahrzehnten 
immer weiter vergrößert. Ihre Anzahl ist 

gestiegen, und ihre Zuständigkeiten wurden 
erweitert. Begleitet wurde dies von einer  
sich wandelnden Wahrnehmung internationaler 
Gerichte. Aktuelle Beschreibungen ihrer Funk-
tionen beschränken sich nicht auf die traditio-
nelle Funktion der Streitentscheidung, sondern 
verweisen beispielsweise auf die Mitwirkung an 
der Schöpfung neuen Rechts (Bogdandy und 
Venzke, 2014). Internationale Gerichte werden 
darüber hinaus als Arenen für die Aushandlung 
politischer Kontroversen beschrieben. Zugleich 
wird aber problematisiert, wenn Gerichte Fra-
gen entscheiden, die nicht eigentliche Rechts-, 
sondern politische Fragen sind, und die Gerichte 
auf diese Weise in das Feld der Politik interve-
nieren (Hirschl, 2008). In der Theorie mag eine 
solche Unterscheidung von Recht und Politik 
naheliegen, in der Praxis der internationalen 
Beziehungen findet sie sich selten. Die Konflikte 
zwischen Staaten, die rechtlich ausgetragen 
werden, haben meist eine politische Dimension. 
Für die wissenschaftliche Betrachtung liegt eine 
besondere Relevanz gerade darin, das Recht in 
den internationalen Beziehungen nicht losge-
löst, sondern in seiner Wechselwirkung und 
auch Vermischung mit politischen Kontexten 
besser zu verstehen und einzuordnen. 

Iran klagt Freundschaftsvertrag ein
Ein interessanter Fall hierfür ist das gegenwärtig 
beim Internationalen Gerichtshof (IGH) anhän-
gige Verfahren zwischen dem Iran und den Ver-
einigten Staaten, welches sich auf den »Freund-
schaftsvertrag« beider Länder aus dem Jahr 
1955 bezieht. Im Oktober 2018 entschied das 
Gericht, dass die Vereinigten Staaten Sanktionen 
aufheben müssten, welche die Einfuhr humani-
tärer Güter in den Iran betreffen. Bei dieser Ent-
scheidung handelt es sich um eine vorläufig 
angeordnete Maßnahme des Gerichts (provisio
nal measure). Diese ist rechtsverbindlich, es han-
delt sich aber nicht um die abschließende Ent-
scheidung in diesem Verfahren. Dennoch haben 
sich schon jetzt weitreichende Folgen daraus 
ergeben. John Bolton, der nationale Sicherheits-
berater der Trump-Regierung, kritisierte das 
Gericht anlässlich der Entscheidung als »politi
cized and ineffective« und verband dies mit einer 
grundsätzlichen Ablehnung der Jurisdiktion des 
IGH durch die Vereinigten Staaten (Rampton, et 
al. 2018). Als Konsequenz daraus beendeten die 
Vereinigten Staaten nicht nur den »Freund-
schaftsvertrag« mit dem Iran, sondern auch eine 
weitere Vereinbarung, nämlich ein Zusatzpro-
tokoll zum Wiener Übereinkommen über diplo-
matische Beziehungen, aus dem sich ebenfalls 
eine Zuständigkeit des IGH für internationale 
Konflikte ableiten lässt.
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2 Im Mai 2018 verkündet  
der amerikanische Präsident 

Donald Trump mit großer 
Geste, dass die USA aus dem 
Atomabkommen mit dem Iran 

ausscheiden werden.

Zunächst ist Bolton darin zuzustimmen, dass 
es sich in diesem Fall um ein politisiertes Verfah-
ren handelt. Wenn in einem Konflikt zweier 
Länder, an deren schwierigem Verhältnis keiner-
lei Zweifel bestehen kann, ein Vertrag bemüht 
wird, der vor mehr als 60 Jahren unter völlig 
anderen Voraussetzungen geschlossen wurde, 
ist es offensichtlich, dass es sich um einen strate-
gischen Schritt einer der beiden Parteien han-
delt. Und es ist nachvollziehbar, dass die andere 
Partei dies als Instrumentalisierung betrachtet: 
»The 1955 Treaty of Amity has been damaged 
for many years by hostile and hateful speeches, 
in addition to grave violations of its obligations. 
This treaty is aimed at establishing ›a firm and 
enduring peace and friendship between the par-
ties‹ (Article I), but in practice, the parties have 
become distant from the aims of the Treaty«. 
(Omidi, 2018) Zugleich ist zu konstatieren, dass 
die Existenz des Vertrags überhaupt erst die 
rechtliche Möglichkeit eröffnet, den Internatio-
nalen Gerichtshof in einer Frage anzurufen, für 
die dieser ansonsten nicht zuständig wäre. Denn 
eigentlich geht es in diesem Verfahren um den 
Rückzug der Vereinigten Staaten aus dem 
so genannten Iran-Deal, welcher 2015 durch die 
Obama-Regierung mitbeschlossen wurde und 
welchen die Trump-Regierung 2018 einseitig 
kündigte, der aber nicht unter die Zuständigkeit 
des IGH fällt.  

Iran-Deal – eine politische und rechtliche 
Übereinkunft
Die rechtlich-politische Konstruktion des Iran-
Deals ist ein anschaulicher Fall der Transforma-

AUF DEN PUNKT GEBRACHT

• Internationale Gerichte können unter- 
schiedliche Funktionen erfüllen: Neben 
der Streitentscheidung wirken sie z.B. 
an der Schöpfung neuen Rechts mit 
– und sie dienen als Austragungsort 
politischer Kontroversen. 

• Wie Politik und Recht ineinander-
greifen, zeigt das Verfahren des Iran 
gegen die USA vor dem Internationalen 
Gerichtshof. Mit Verweis auf den 
Freundschaftsvertrag von 1955 mussten 
die USA Sanktionen zurücknehmen. 
Daraufhin beendeten die Vereinigten 
Staaten den »Freundschaftsvertrag« 
und entzogen dem Gerichtshof die 
Anerkennung.

• Eigentlich geht es um den Rückzug  
der USA aus dem Iran-Deal, welcher 
2015 durch die Obama-Regierung 
mitbeschlossen worden war, für den 
der IGH aber nicht zuständig ist.  

• Ein Verfahren vor dem IGH ist immer 
auch mit Mechanismen des Anprangerns 
verbunden, welche sich auf den 
internationalen Status einer Regierung 
auswirken. Durch den Angriff auf den 
Gerichtshof gibt die Trump-Regierung 
Instrumente aus der Hand, die sie zur 
Durchsetzung eigener Interessen 
künftig hätte nutzen können.
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3 Siegessicher?  
Rechtsanwalt Mohsen Mohebi (l.) 
vertrat vor dem Internationalen 
Gerichtshof (IGH) in Den Haag 
die Interessen der iranischen 
Regierung. 

tion von nichtbindendem in bindendes Recht. 
Zunächst als eine politische Übereinkunft be- 
schlossen, wurde der Iran-Deal durch eine 
Resolution des UN-Sicherheitsrats auch recht-
lich verbindlich. Inwieweit sich die Rechts-
verbindlichkeit nicht nur auf die Sanktionen  
der Vereinten Nationen, sondern auch auf die 
der Vereinigten Staaten bezieht, ist allerdings 
zumindest umstritten. Die Trump-Administra-
tion sah jedenfalls die Möglichkeit, das Abkom-
men einseitig zu verlassen und die eigenen 
Sanktionen, die durch das Abkommen aufge-
hoben wurden, wieder in Kraft zu setzen. Wie 
der Wissenschaftliche Dienst des Bundestags im 
Sommer 2018 feststellte (und seither hat sich 
daran nichts wesentlich geändert), wurde dieser 
Schritt vonseiten anderer Staaten – der Iran ist 
an dieser Stelle ausgenommen – interessanter-
weise vor allem als ein strategischer Fehler 
bedauert, nicht aber als ein Bruch des Völker-
rechts deklariert (Wissenschaftliche Dienste, 
2018, S. 9).

In Ermangelung einer direkten Möglichkeit, 
den Austritt der Vereinigten Staaten und dessen 
Folgen rechtlich prüfen zu lassen, wählte der 
Iran den Weg über den Freundschaftsvertrag 
von 1955. Dies kann nun, wie oben bereits skiz-
ziert, als eine politische Instrumentalisierung 
des Vertrags gesehen werden. Oder aber als ein 
cleverer Schachzug eines weniger mächtigen 
gegen einen mächtigeren Akteur in einem in 
verschiedener Hinsicht asymmetrischen Konflikt 
(Fischer, 2018). Wie zumindest die IGH-Ent-
scheidung über die vorläufigen Maßnahmen 
zeigt, kann das Recht eine geeignete Sprache 

sein, sich als schwächerer Akteur gegen einen 
stärkeren zur Wehr zu setzen. Die Angriffe der 
Trump-Regierung auf das Gericht als solches, 
und nicht nur dieses Verfahren im Besonderen, 
sind geeignet, vor allem die zweite Lesart eines 
widerständigen Iran zu stärken. Und zwar nicht 
nur eines Widerstands in eigener Sache, sondern 
quasi in Verteidigung internationaler Institutio-
nen gegen Übergriffe der Trump-Regierung – 
eine Absurdität vor dem Hintergrund der irani-
schen Außen- und Menschenrechtspolitik der 
vergangenen Jahrzehnte, die durch eine Miss-
achtung rechtsstaatlicher Prinzipien und liberaler 
Werte gekennzeichnet ist.

Pranger ist auch eine Strafe
Eine Beanstandung gegenüber internationalen 
Gerichten lautet häufig, dass diese nicht über 
zwingende Instrumente verfügten, ihre Ent-
scheidungen durchzusetzen. Auch wenn das so 
pauschal nicht zutrifft, lenkt dies den Blick dar-
auf, wie bedeutsam ein solches Verfahren vor 
allem für die Reputation der Verfahrensparteien 
ist. Ein Verfahren vor dem IGH ist immer auch 
mit Mechanismen des Anprangerns – des 
»Namings and Blamings« – verbunden, welche 
erhebliche Auswirkungen auf den internationa-
len Status einer Regierung und auf deren 
außenpolitische Möglichkeiten haben können. 
Gerade in Bezug hierauf haben die Vereinigten 
Staaten durch ihren grundsätzlichen Angriff auf 
den IGH keine gute Figur gemacht und eine 
gute Gelegenheit verstreichen lassen. Wie bereits 
gezeigt, böte das Verfahren plausible Anknüp-
fungspunkte, um eine Instrumentalisierung des 
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Gerichts durch den Iran anzuprangern. Eine 
Instrumentalisierung, die unter anderem auch 
darin gesehen werden könnte, dass ein Fort-
leben des freundschaftlichen Geistes des »Freund-
schaftsvertrags«, der die rechtliche Grundlage des 
Verfahrens bildet, seit Jahrzehnten nicht erkenn-
bar ist, und die zudem dazu geeignet ist, den 
Konflikt weiter zu eskalieren anstatt ihn einer 
Einigung zuzuführen. Auf diese oder eine ähn-
liche Weise hätte sich ein politisches Narrativ 
entwickeln lassen können, welches die Verei-
nigten Staaten in ihrer Reputation weit weniger 
geschädigt hätte als dies nun der Fall ist.

Insgesamt überrascht es, wie viele strategi-
sche Nachteile die Trump-Regierung durch ihr 
Agieren in Kauf nimmt. Durch die Aufkündi-
gung der Verträge, die die Zuständigkeiten des 
IGHs beinhalten, gibt sie Instrumente aus der 
Hand, die sie zur Durchsetzung eigener Interes-
sen zukünftig hätte nutzen können, wie insbe-
sondere auch konservative US-Kommentatoren 
betonen (Bellinger, 2018). Indem das Weiße 
Haus dieses System grundsätzlich ablehnt, wird 
eine solche strategische Nutzung der Möglich-
keiten internationaler Gerichte von vornherein 
ausgeschlossen und damit auch die Möglichkeit, 
die Dimensionen von Recht und Politik zum 
eigenen Vorteil miteinander zu verbinden. 
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